
VERFAHRENSVERMERKE:
GEMÄSS § 34 Abs. 5 BauGB WURDE DEN VON DER AUFSTELLUNG DER 
ABGRENZUNG DER IM ZUSAMMENHANG BEBAUTEN ORTSTEILE BETROFFENEN
BÜRGERN vom QM.02.8S bis .30,03,88 .............................................................
UND DEN BERÜHRTEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE VON.................... .

. GS, 03, 8% .......... BIS G%. QU- 2 8...................................................GELEGENHEIT

DER IM ZUSAMMENHANG BEBAUTEN ORTSTEILE GEMÄSS §34 Abs.4 Nr. 1 und 3 
BauGB BESCHLOSSEN.

REHBUR.G - LOCCUM DEN 2©..OG,88.

Ratsvorsitzender EMF/N DE Dl REKTOR

LANDKREIS NIENBURG/W

DIE ABGRENZUNG DER IM ZUSAMMENHANG BEBAUTEN ORTSTEILE IST 
GEMÄSS §34 ABS.5 IN VERBINDUNG MIT §22 ABS. 5 BauGB 
AM ..c&.'V.-J^.ANGEZEIGT WORDEN .
NIENBURG. DEN ...8- .^. & &

Landkreis Mienburg/Weser 
Der Oberkreisdirektor 

Rechtsamt 
Im Aufträge

UNTERSCHRIFT
, tA . y/

DIE DURCHFUHRUN^-QES'Ä^JZEIGEVERFAHRENS DER ABGRENZUNG DER IM 

ZUSAMMENHANG BEBAUTEN ORTSTEILE IST GEMÄSS §34 ABS. 5 IN 
VERBINDUNG MIT §22 ABS.3 BauGB AM C?. 0% . IM
AMTSBLATT FÜR DEN REGIERUNGSBEZIRK HANNOVER NR. 23..

BEKANNT GEMACHT WORDEN. 

REHBURG-LOCCUM.........., DEN

NDE Dl REK TOR

LANDKREIS NIENBURG/WESER

REHBURG-LOCCUM
OT. LOCCUM

ABGRENZUNG DER IM ZUSAMMENHANG BEBAUTEN ORTS
TEILE GEMÄSS § 34 Abs. 4 NR. 1 UND 3 BauGB
INNENBEREICHSSATZUNG III 

- BEREICH : „ALTE DORFSTRASSE'' —

PLANZEICHENERKLÄRUNG:
GELTUNGSBEREICH DER IM ZUSAMMENHANG 
BEBAUTEN ORTSTEILE

NIENBURG.DEN 09 02 1988 AUSGEARBEITET :

LANDKREIS NIENBURG/WESER 
DER OBERKREISDIREKTOR 
PLANUNGSAMT 
IM AUFTRAGE

_ _ P p r L _°_i UP/
(HOCKEMEYER]

t
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VERFAHRENSVERMERKE:
GEMÄSS § 34 Abs. 5 BauGB WURDE DEN VON DER AUFSTELLUNG DER 
ABGRENZUNG DER IM ZUSAMMENHANG BEBAUTEN ORTSTEILE BETROFFEN
BÜRGERN vom .. QM- 02... bis.. 20,0.3,88 ........................................................
UND DEN BERÜHRTEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE VON....................

OF, 03, 82............. BIS . .08:. p4. 8.8...................................................GELEGENHEIT
ZUR STELLUNGNAME GEGEBEN.

REHBURG-LOCCUM ........, DEN 20,06.88

GE ME/NDEDI REKTOR

DER RAT DER SiadU - Locc^yv................................... HAT IN SEINER
SITZUNG AM 03.06. ...................DIE AUFSTELLUNG DER ABGRENZUNG
DER IM ZUSAMMENHANG BEBAUTEN ORTSTEILE GEMÄSS §34 Abs.4 Nr. 1 und 
BauGB BESCHLOSSEN.

REHBURG-LOCCUM DEN .2©;06,8§

Ratsvorsitzender EME7I NDEDI REKTOR

LANDKREIS NIENBURG/W

DIE ABGRENZUNG DER IM ZUSAMMENHANG BEBAUTEN ORTSTEILE IST 
GEMÄSS §34 ABS.5 IN VERBINDUNG MIT §22 ABS. 5 BauGB 
AM AN GEZEIGT WORDEN .
NIENBURG. DEN. . .ü- &.A&...............

Landkreis Mienburg/Weser 
Der Oberkreisdirektor 

Rechtsamt 
Im Aufträge

UNTERSCHRIFT

DIE DURCHFUHRUNGAQESVCNZEIGEVERFAHRENS DER ABGRENZUNG DER IM 
ZUSAMMENHANG BEBAUTEN ORTSTEILE IST GEMÄSS §34 ABS. 5 IN 
VERBINDUNG MIT §22 ABS.3 BauGB AM.. .0% .0^ . IM
AMTSBLATT FÜR DEN REGIERUNGSBEZIRK HANNOVER NR. Z3... 
BEKANNT GEMACHT WORDEN.

REHBURG-LOCCUM..........; DEN
EM/EINDEDI REKTOR


